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Artikel 11)

Hinterlegungsgesetz (HintG)

ERSTER TEIL

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Hinterlegungsstellen, Hinterlegungskasse

(1) Die Hinterlegungsgeschäfte wer-
den von Hinterlegungs stellen und der
Hinterlegungskasse wahrgenommen.

(2) Hinterlegungsstellen sind die
Amtsgerichte. 

(3) Hinterlegungskasse ist die Ge-
richtskasse Frankfurt am Main. 

(4) Die Ministerin oder der Minister
der Justiz wird ermäch tigt, durch Rechts-
verordnung ein Amtsgericht als Hinterle -
gungsstelle für die Bezirke mehrerer
Amtsgerichte zu bestimmen.

§ 2

Übertragung der Aufgaben

Die Geschäfte der Hinterlegungsstelle
werden der Rechts pflegerin oder dem
Rechtspfleger übertragen. Die §§ 5 bis 11
des Rechtspflegergesetzes vom 5. Novem-
ber 1969 (BGBl. I S. 2065), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 30. Juli 2009
(BGBl. I S. 2474), sind nicht anzuwenden.

§ 3

Abgabe an eine andere 
Hinterlegungsstelle

(1) Die Hinterlegungsstelle kann eine
bei ihr anhängige Sache aus wichtigem
Grund an eine andere Hinterlegungsstel-
le ab geben, wenn diese zur Übernahme
bereit ist. Einigen sich die Stellen nicht,
entscheidet die gemeinsame Aufsichtsbe-
hörde. Die übernehmende Hinterlegungs-
stelle hat die Beteiligten von der Abgabe
zu unterrichten.

(2) Ausschließlich zuständig für die
Hinterlegung von Mietzins und Pachtzins
für Grundstücke und Räume ist die Hin-
terlegungsstelle, in deren Bezirk das
Grundstück liegt.

§ 4

Einsichtsrecht

Den Beteiligten ist Einsicht in die Hin-
terlegungsakten zu gestatten, soweit
nicht überwiegende Interessen einer be-
tei ligten Person entgegenstehen.

§ 5

Rechtsbehelfe

(1) Gegen die Entscheidungen der
Hinterlegungsstelle ist die Beschwerde
zulässig; diese hat keine aufschiebende
Wirkung. Sie ist schriftlich oder zu Proto-
koll der Geschäftsstelle bei der Hinterle-
gungsstelle einzulegen. Hält die Rechts-
pflegerin oder der Rechtspfleger die Be-
schwerde für begründet, so hilft sie oder
er ab; andernfalls wird über die Be-
schwerde im Auf sichtsweg entschieden.

(2) Gegen die Entscheidung der Präsi-
dentin oder des Präsi denten des Land-
oder Amtsgerichts ist der Antrag auf ge -
richtliche Entscheidung nach § 23 des
Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 300-1, veröf-
fentlichten berei nigten Fassung, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2009
(BGBl. I S 2449), statthaft.

(3) Ist durch die Entscheidung der Prä-
sidentin oder des Präsi denten des Land-
oder Amtsgerichts ein Herausgabeantrag
abgelehnt worden, ist nur eine Klage auf
Herausgabe gegen das Land auf dem or-
dentlichen Rechtsweg gegeben. Für die
Klage ist ohne Rücksicht auf den Wert des
Streitgegen standes das Landgericht zu-
ständig, in dessen Bezirk die Hinterle -
gungsstelle liegt.

ZWEITER TEIL

Annahme

§ 6

Hinterlegungsfähige Gegenstände

Zur Hinterlegung werden Geld, Wert-
papiere und sonstige Urkunden sowie
Kostbarkeiten angenommen. 

§ 7

Annahme zur Hinterlegung

Die Annahme zur Hinterlegung bedarf
einer Verfügung der Hinterlegungsstelle
(Annahmeanordnung). Die Anordnung
ergeht

1. auf Antrag der hinterlegenden Person,
wenn sie

a) die Tatsachen angibt, die eine Hin-
terlegung rechtfer tigen, oder

b) nachweist, dass sie durch Entschei-
dung oder Anord nung der zustän-
digen Behörde oder des zu -
ständigen Gerichts zur Hinterle-
gung berechtigt oder verpflichtet
ist,

2. auf Ersuchen der zuständigen Behörde.
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§ 8

Antrag der hinterlegenden Person

(1) Der Antrag der hinterlegenden Per-
son nach § 7 Satz 2 Nr. 1 ist schriftlich in
dreifacher Ausfertigung oder zu Proto koll
der Geschäftsstelle zu stellen. Die Antrag-
stellung zu Pro tokoll der Geschäftsstelle
kann bei jedem Amtsgericht erfol gen; ist
der Antrag an eine andere Hinterlegungs-
stelle ge richtet, ist der Antrag unverzüg-
lich dorthin zu übermitteln. Im Antrag
sind anzugeben:

1. zur hinterlegenden Person 

a) bei natürlichen Personen Vor- und
Familiennamen, die Anschrift, das
Geburtsdatum und gegebenen falls
entsprechende Angaben für eine
vertretende Person, 

b) bei juristischen Personen und Han-
delsgesellschaf ten die Firma, die
Anschrift, die gesetzliche Vertrete-
rin oder der gesetzliche Vertreter
sowie gegebenenfalls Handelsre-
gisternummer und Sitz des Amtsge-
richts, bei dem die Eintragung er-
folgt ist;

2. die Tatsachen, welche die Hinterle-
gung rechtfertigen, und falls die Ange-
legenheit, in der hinterlegt wird, bei
einer Behörde oder einem Gericht an-
hängig ist, die Bezeichnung der Sache
und der Behörde oder des Gerichts
und des Aktenzeichens;

3. bei der Hinterlegung von Geld der Be-
trag und, falls an dere als gesetzliche
und gesetzlich zugelassene Zahlungs-
mittel hinterlegt werden, die Geldsor-
ten;

4. bei der Hinterlegung von Wertpapie-
ren

a) Zinssatz, Gattung, Jahrgang, Reihe,
Buchstaben, Nummer, Nennbetrag,
internationale Kennnummer für
Wertpapiere (ISIN) und etwa sonst
vorhandene Unterscheidungsmerk-
male,

b) die zu den Wertpapieren etwa 
gehörigen Erneue rungs-, Zins- 
oder Gewinnanteilscheine; werden
Scheine hinterlegt, die zu bereits
hinterlegten Wertpapieren gehören,
soll auf den wegen der Wertpapiere
selbst gestellten Antrag hingewie-
sen werden;

5. bei der Hinterlegung von sonstigen
Urkunden die ge naue Bezeichnung
und der etwa angegebene Wertbe trag;

6. bei der Hinterlegung von Kostbarkei-
ten Gattung, Stoff und etwa sonst vor-
handene Unterscheidungsmerkmale
sowie der Wert.

Geldbeträge sind in Ziffern und in Buch-
staben anzugeben.

(2) In dem Antrag sind, soweit be-
kannt, die infrage kommen den empfangs-
berechtigten Personen mit den in Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 aufgeführten Angaben zu be-
zeichnen und deren Konten anzugeben.

Wird zur Befreiung einer Schuldnerin
oder eines Schuldners von ihrer oder sei-
ner Verbindlichkeit hinterlegt, ist in dem
Antrag ferner die Gläubigerin oder der
Gläubiger, für die oder den hinterlegt
wird, mit den in Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 aufge-
führten Angaben zu bezeichnen; bei Un-
gewissheit über die Gläubigerin oder den
Gläubiger sind alle infrage kommenden
Personen aufzuführen. Außerdem ist an-
zugeben, warum die Schuldnerin oder der
Schuldner ihre oder seine Verbindlichkeit
nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen
kann. Wird das Recht der Gläubigerin
oder des Gläubigers zum Empfang des
hinterlegten Gegenstandes von der Be-
wirkung einer Gegenleistung abhängig
gemacht, ist die Gegenleistung anzuge-
ben. Bei einer Hinterlegung für unbe-
kannte Erben ist auch die Person der Erb-
lasserin oder des Erblassers entspre chend
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a mit der Maß-
gabe zu be zeichnen, dass statt der An-
schrift der letzte Wohnsitz und zu sätzlich
das Sterbedatum anzugeben sind.

(3) Bei einer Hinterlegung zum Aus-
schluss des Gläubigers nach § 1171 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs und des § 67
des Gesetzes über Rechte an eingetrage-
nen Schiffen und Schiffs bauwerken in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 403-4, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2586), ist dem Antrag ein Nachweis
über die Einleitung des Aufgebotsverfah-
rens beizufügen.

(4) Ist die antragstellende Person durch
eine Entscheidung oder Anordnung einer
Behörde oder eines Gerichts zur Hin -
terlegung berechtigt oder verpflichtet, so
ist dem Antrag die Entscheidung oder
Anordnung in Urschrift, Ausfertigung
oder Abschrift beizufügen. Ist die Ent-
scheidung oder Anord nung von dem Ge-
richt erlassen worden, zu dem die Hinter-
le gungsstelle gehört, genügt die Bezug-
nahme auf die Akten.

(5) Bei weiteren Hinterlegungen in
derselben Angelegenheit kann auf den
ersten Antrag Bezug genommen werden.

§ 9

Einzahlung oder Einlieferung vor 
Stellung des Annahmeantrages

(1) Liegt bei der Einzahlung oder Ein-
lieferung kein Annah meantrag vor, so hat
die Hinterlegungsstelle die einzahlende
oder einliefernde Person aufzufordern,
binnen einer zu be stimmenden Frist die
Antragstellung nachzuholen und zugleich
darauf hinzuweisen, dass andernfalls
nach Ablauf der Frist die Rückzahlung
oder -sendung erfolgt. Entspricht der An-
trag nicht den Anforderungen des § 8, gilt
Satz 1 mit der Maßgabe, dass die zu be-
hebenden Mängel anzugeben sind.

(2) Die Rückzahlung oder -sendung
wird von der Hinterle gungsstelle ange-
ordnet.
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§ 10

Verfahren nach Erlass der 
Annahmeanordnung

(1) Die Hinterlegungsstelle hat der
hinterlegenden Person eine Durchschrift
der Annahmeanordnung zu übersenden
oder auszuhändigen. Sofern bei Erlass der
Annahmeanordnung nicht bereits einge-
zahlt oder eingeliefert ist, ist zugleich mit
der Übersendung oder Aushändigung
nach Satz 1

1. die hinterlegende Person aufzufordern,
binnen einer zu bestimmenden Frist
bei der zuständigen Hinterle gungs -
kasse unter Angabe der Hinterle-
gungsstelle und des Aktenzeichens
der Hinterlegungssache entgeltfrei
den Gegenstand einzuzahlen oder ein-
zuliefern, 

2. die Anschrift und im Falle einer Geld-
hinterlegung die Bankverbindung der
Hinterlegungskasse mitzuteilen und

3. darauf hinzuweisen, dass bei nicht
fristgerechter Ein zahlung oder Einlie-
ferung der Antrag als zurückge -
nommen gilt.

(2) In der Annahmeanordnung ist die
Hinterlegungskasse zu ersuchen, die An-
ordnung zurückzugeben, falls nicht inner-
halb der Frist eingezahlt oder eingeliefert
wird.

DRITTER TEIL

Verwaltung der Hinterlegungsmasse

§ 11

Zahlungsmittel

(1) Gesetzliche und gesetzlich zugelas-
sene Zahlungsmittel ge hen in das Eigen-
tum des Landes über.

(2) Andere Zahlungsmittel werden un-
verändert aufbewahrt. Sie können mit Zu-
stimmung der Beteiligten in gesetzliche
oder gesetzlich zugelassene Zahlungsmit-
tel umgewechselt werden. Der Reinerlös
geht in das Eigentum des Landes über.

§ 12

Verzinsung

(1) In das Eigentum des Landes über-
gegangenes Geld ist mit eins vom Hun-
dert jährlich zu verzinsen. Beträge unter
10 000 Euro und Zinsen werden nicht ver-
zinst.

(2) Die Verzinsung beginnt, sobald die
Annahmeanordnung erlassen und der Be-
trag bei der Hinterlegungskasse oder 
einer ihr angeschlossenen Gerichtszahl-
stelle eingezahlt ist. Die Verzinsung er-
folgt auch, wenn kein gesetzlicher Grund
zur Hinterlegung vorgelegen hat. 

(3) Die Verzinsung endet mit dem Ab-
lauf des Tages der Auszahlungsverfü-
gung. 

(4) Abs. 1 bis 3 gelten auch für Beträ-
ge, die aus der Einlö sung von Wertpapie-
ren, Zins- und Gewinnanteilscheinen
oder in ähnlicher Weise anfallen.

§ 13

Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten

(1) Wertpapiere können als stückelose
Wertpapiere hinterlegt oder während der
Hinterlegung in stückelose Wertpapiere
umgewandelt werden. Sonstige Urkun-
den und Kostbarkeiten werden unverän-
dert aufbewahrt.

(2) Die Hinterlegungsstelle kann durch
eine Sachverständige oder einen Sachver-
ständigen den Wert von Kostbarkeiten
schätzen oder ihre Beschaffenheit feststel-
len lassen. Die Kosten trägt die hinterle-
gende Person.

§ 14

Besorgung von Wertpapiergeschäften
während der Hinterlegung

(1) Die Hinterlegungsstelle hat die
Verwaltung und Verwah rung hinterlegter
Wertpapiere durch ein geeignetes Kredit-
in stitut anzuordnen, wenn

1. zu erwarten ist, dass die Hinterlegung
länger als drei Monate dauern wird, 

2. die Hinterlegung drei Monate ange-
dauert hat oder

3. eine beteiligte Person dies beantragt
und hierzu zwin gende Gründe, insbe-
sondere einen drohenden Rechts -
verlust darlegt. 

In den Fällen des Satz 1 Nr. 2 sind unerle-
digte Geschäfte nach Abs. 2 alsbald nach-
zuholen.

(2) Im Rahmen der Verwaltung nach
Abs. 1 werden während der Hinterlegung
besorgt

1. die Einlösung von Wertpapieren, die
ausgelost, gekün digt oder aus einem
anderen Grunde fällig sind, sowie der
Umtausch, die Abstempelung oder
dergleichen bei Wertpapieren, die
hierzu aufgerufen sind; ist die Ein -
lösung neben anderen Möglichkeiten
vorgesehen, so wird die Einlösung be-
sorgt; ist ein Spitzenbetrag vor handen,
dessen Umtausch oder dergleichen
nicht möglich ist, kann die Hinterle-
gungsstelle seine bestmögliche Ver-
wertung anordnen;

2. die Einlösung fälliger Zins- und Ge-
winnanteilscheine;

3. die Beschaffung von neuen Zins- und
Gewinnanteil scheinen sowie von Er-
neuerungsscheinen dazu.

Ist die Besorgung eines Geschäfts nach
Satz 1 Nr. 1 oder 2 bei ausländischen
Wertpapieren mit unverhältnismäßigen
Schwierigkeiten oder Kosten verbunden,
kann die Hinterle gungsstelle stattdessen
die bestmögliche Verwertung anord nen.

(3) Die Geschäfte nach Abs. 2 werden nur
besorgt, wenn
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1. die Notwendigkeit zu ihrer Vornahme
aus 

a) dem Bundesanzeiger, 

b) einer von der Justizverwaltung be-
stimmten Verlo sungstabelle oder

c) den Wertpapieren selbst

hervorgeht oder

2. eine beteiligte Person die Vornahme
eines Geschäfts nach Abs. 2 beantragt
und die Voraussetzungen für die Vor-
nahme dargetan hat.

In den Fällen des Satz 1 kann die Hinter-
legungsstelle anord nen, dass die Besor-
gung der Geschäfte nach Abs. 2 unter -
bleibt, wenn wichtige Gründe entgegen-
stehen. Die bei Erlass der Anordnung an
der Hinterlegung beteiligten Personen
sind hiervon alsbald zu benachrichtigen,
soweit dies ohne unver hältnismäßige
Schwierigkeiten möglich ist.

(4) Die Hinterlegungsstelle kann auf
Antrag einer beteiligten Person 

1. eine von Abs. 2 abweichende Rege-
lung treffen,

2. anordnen, dass bei Wertpapieren wei-
tere Geschäfte be sorgt werden, wenn
ein besonderes Bedürfnis hier für her-
vorgetreten ist,

3. anordnen, dass hinterlegtes Geld zum
Ankauf von be stimmten Wertpapieren
verwendet wird.

Sie hat vorher die übrigen Beteiligten zu
hören, soweit dies ohne unverhältnismä-
ßige Schwierigkeiten möglich ist.

VIERTER TEIL

Benachrichtigungen

§ 15

Benachrichtigung der Gläubigerin oder
des Gläubigers

(1) Ist zur Befreiung von einer Ver-
bindlichkeit hinterlegt, soll die Hinterle-
gungsstelle die Schuldnerin oder den
Schuldner unter Bezugnahme auf § 382
des Bürgerlichen Gesetzbuchs auffordern,
binnen drei Monaten nach Aufforderung
nachzu weisen, dass und wann die Gläu-
bigerin oder der Gläubiger die Hinterle-
gungsanzeige nach  § 374 Abs. 2 Satz 1
des Bür gerlichen Gesetzbuchs empfan-
gen hat. Wird der Nachweis nicht fristge-
recht geführt, ist die Hinterlegungsstelle
ermäch tigt, im Namen und auf Kosten der
Schuldnerin oder des Schuldners die An-
zeige zu machen; die Aufforderung nach
Satz 1 muss einen Hinweis auf diese
Rechtsfolge enthalten.

(2) Die Aufforderung und die Anzeige
nach Abs. 1 sind nach den §§ 166 bis 190
der Zivilprozessordnung von Amts wegen
zuzustellen. Die Aufforderung soll alsbald
erfolgen. Die An zeige kann die Hinterle-
gungsstelle bis zum Ablauf eines Jah res
seit der Hinterlegung aussetzen.

§ 16

Benachrichtigung der Ausstellerin oder
des Ausstellers eines Sparbuches

Die Hinterlegungsstelle hat die Aus-
stellerin oder den Aus steller eines Spar-
buches von dessen Hinterlegung zu be-
nach richtigen.

§ 17

Benachrichtigung des Nachlassgerichts

Die Hinterlegungsstelle hat, außer bei
Hinterlegungen nach § 1960 Abs. 2 des
Bürgerlichen Gesetzesbuches, das zustän -
dige Nachlassgericht

1. von der Hinterlegung für unbekannte
Erben zu benach richtigen, wenn aus
den Hinterlegungsakten nicht er -
sichtlich ist, dass dem Nachlassgericht
die Hinterle gung bereits bekannt ist,
und

2. sämtliche in den Hinterlegungsakten
enthaltenen Anga ben über die Person
der Erblasserin oder des Erblas sers
mitzuteilen.

§ 18

Benachrichtigung des Betreuungs- und
Familiengerichts

Erfolgt die Hinterlegung im Rahmen
eines Betreuungsverfah rens oder für eine
minderjährige Person, hat die Hinterle -
gungsstelle das jeweils zuständige Ge-
richt zu benachrichtigen. Die Hinterle-
gungsstelle hat das Betreuungs- oder Fa-
milienge richt von einer Hinterlegung für
eine Betreute oder einen Be treuten oder
für eine minderjährige Person zu benach-
richti gen, wenn diese nicht im Zusam-
menhang mit einem Rechts streit steht und
nicht auf einer Anordnung des Betreu-
ungs- oder Familiengerichts beruht.

§ 19

Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft

Die Hinterlegungsstelle hat die zustän-
dige Staatsanwaltschaft unverzüglich von
der Hinterlegung einer Sicherheit nach
§ 116 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 oder § 116a 
Abs. 1 und 2 der Strafprozessordnung zu
benachrichtigen.

§ 20

Benachrichtigung der 
Hinterlegungskasse

Die Hinterlegungsstelle hat unverzüg-
lich die Hinterlegungs kasse von Abtre-
tungen, Pfändungen, Gesamtvollstre-
ckungen und ähnlichen Veränderungen
sowie von deren Aufhebung oder Erledi-
gung zu benachrichtigen.

FÜNFTER TEIL

Herausgabe

§ 21

Herausgabeanordnung

(1) Die Herausgabe bedarf einer Verfü-
gung der Hinterle gungsstelle (Herausga-
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beanordnung). Die Herausgabeanord -
nung ergeht 

1. auf Antrag, wenn die Empfangsbe-
rechtigung nachgewie sen ist, 

2. auf Ersuchen der zuständigen Behörde
an sie selbst oder an eine vor ihr be-
zeichnete Stelle oder Person.

(2) Soll die Herausgabe einer Sache
von der Zahlung der Kosten abhängig ge-
macht werden, ist die Herausgabeanord -
nung erst zu erlassen, wenn die Kosten
eingezahlt sind.

§ 22

Herausgabeantrag, 
Empfangsberechtigung

(1) Der Herausgabeantrag ist schrift-
lich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle
zu stellen. Wird hinterlegtes Geld heraus-
ver langt, soll eine Bankverbindung der
empfangsberechtigten Person angegeben
werden.

(2) Die Empfangsberechtigung ist
nachgewiesen, wenn

1. die Beteiligten die Herausgabe an die
Antragstellerin oder den Antragsteller
schriftlich oder zur Nieder schrift der
Hinterlegungsstelle oder eines Ge-
richts, auch gegenüber einer Urkunds-
beamtin oder einem Ur kundsbeamten
der Geschäftsstelle, bewilligt oder in
gleicher Weise anerkannt haben oder

2. die Empfangsberechtigung der An-
tragstellerin oder des Antragstellers
durch rechtskräftige Entscheidung mit
Wirkung gegen die Beteiligten oder
das Land festge stellt ist.

Befindet sich der Nachweis der Emp-
fangsberechtigung bei den Akten des Ge-
richts, zu dem die Hinterlegungsstelle ge -
hört, so genügt die Bezugnahme auf diese
Akten.

(3) Kann die Herausgabeanordnung
nicht ausgeführt werden, weil die Emp-
fängerin oder der Empfänger die Annah-
me ver weigert oder weil die Sendung als
unzustellbar zurückkommt, hat die Hin-
terlegungsstelle eine erneute Annahme-
anordnung zu erlassen.

(4) Die Hinterlegungsstelle kann die
Herausgabeanordnung aussetzen oder
zurücknehmen, wenn nach ihrem Erlass
Um stände bekannt werden, die ihrer Aus-
führung entgegenstehen.

§ 23

Bescheinigung, öffentliche Beglaubigung

Die für den Nachweis der Empfangs-
berechtigung wesentliche Erklärung ei-
ner beteiligten Person ist schriftlich abzu-
geben. Die Hinterlegungsstelle kann ver-
langen, dass die Echtheit der Unterschrift
durch eine zur Führung eines öffentlichen
Sie gels berechtigte Person unter Beidrü-
ckung ihres Siegels oder Stempels be-
scheinigt wird. Sie kann auch verlangen,
dass die Unterschrift öffentlich beglaubigt
wird. Das Gleiche gilt, wenn eine Voll-
machtsurkunde eingereicht wird.

§ 24

Herausgabeersuchen

(1) Bei Herausgabeersuchen nach § 21
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 hat die Hinterlegungs-
stelle nicht zu prüfen, ob diese sachlich
gerechtfertigt sind. Bei Ersuchen von 

1. Gerichten, 

2. obersten Bundes- oder Landesbehör-
den und diesen un mittelbar nachge-
ordneten oberen Bundes- oder Lan -
desbehörden

hat sie auch deren Zuständigkeit nicht zu
prüfen. 

(2) Sind der Hinterlegungsstelle Um-
stände bekannt, die der Herausgabe an
eine von dem ersuchenden Gericht oder
der ersuchenden Behörde benannten Per-
son entgegenstehen kön nen und von dem
ersuchenden Gericht oder der ersuchen-
den Behörde nicht berücksichtigt wurden,
sind sie diesem oder dieser mitzuteilen.
Der Erlass der Herausgabeanordnung
oder deren Vollzug ist bis zur Mitteilung,
ob das Ersuchen auf rechterhalten bleibt,
auszusetzen.

§ 25

Nachweis der Klageerhebung

(1) Ist das Verlangen weiterer Nach-
weise von der die Her ausgabe beantra-
genden Person unbillig, kann die
Hinterle gungsstelle anordnen, dass Betei-
ligte, welche eine Erklärung nach § 22
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 nicht abgegeben ha-
ben, binnen einer Frist nachweisen, dass
sie wegen ihrer Ansprüche Klage erhoben
haben. Erfolgt der Nachweis nicht inner-
halb der Frist, gilt die Herausgabe als be-
willigt; in der Anordnung nach Satz 1 ist
auf diese Rechtsfolge hinzuweisen. Die
Frist nach Satz 1 muss mindestens einen
Monat betragen und be ginnt mit der
Rechtskraft der Anordnung.

(2) Die Anordnung nach Abs. 1 ist der
Empfängerin oder dem Empfänger und
der antragstellenden Person nach den 
§§ 166 bis 190 der Zivilprozessordnung
von Amts wegen zuzustellen. Die Be-
schwerde nach § 5 Abs. 1 ist binnen zwei
Wochen ab Zustellung der Anordnung bei
der Hinterlegungsstelle einzule gen; im
Falle der Versäumung dieser Frist gelten
die Vor schriften über die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand nach den 
§§ 230 bis 238 der Zivilprozessordnung
entsprechend, mit der Maßgabe, dass 
eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand nur zulässig ist, solange die He-
rausgabe noch nicht erfolgt ist. Für die
Entscheidung der Präsidentin oder des
Präsidenten des Land- oder Amtsgerichts
nach § 5 Abs. 2 gilt Satz 1 entspre chend.

§ 26

Herausgabeort

Das Land ist nicht verpflichtet, die
Hinterlegungsmasse an ei nem anderen
Ort als dem Sitz der Hinterlegungsstelle
heraus zugeben.
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SECHSTER TEIL

Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe

§ 27

Dreißigjährige Frist

(1) Der Herausgabeanspruch erlischt
vorbehaltlich des § 28 mit Ablauf von 
30 Jahren nach der Hinterlegung, wenn
zu diesem Zeitpunkt kein Herausgabean-
trag, der den Anforde rungen des § 22 ent-
spricht, vorliegt.

(2) Bei Hinterlegungen aufgrund des 
§ 1667 Abs. 2 Satz 2 sowie der §§ 1814
und 1818, jeweils auch in Verbindung mit
§ 1915 Abs. 1 Satz 1, des Bürgerlichen
Gesetzbuches müssen neben der in 
Abs. 1 genannten Frist 20 Jahre seit dem
Zeit punkt abgelaufen sein, in dem die 
elterliche Sorge, die Betreuung, die Vor-
mundschaft oder die Pflegschaft beendet
ist. Dies gilt nicht bei Abwesenheitspfleg-
schaften nach § 1911 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs.

§ 28

Einunddreißigjährige Frist

(1) Abweichend von § 27 Abs. 1 er-
lischt der Herausgabean spruch für 

1. die hinterlegende Person in den Fällen
des § 382 und des § 1171 Abs. 3 des
Bürgerlichen Gesetzbuches so wie des
§ 67 Abs. 3 des Gesetzes über Rechte
an ein getragenen Schiffen und Schiffs-
bauwerken und 

2. für ehemalige Eigentümer in den Fäl-
len des § 117 Abs. 2 Satz 3, des § 120
Abs. 1 Satz 1, auch in Ver bindung mit
§ 121 Abs. 2 und § 124 Abs. 2,  und des
§ 126 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Zwangsver steigerung und die
Zwangsverwaltung in der im Bun -
desgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 310-14, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2258), 

mit dem Ablauf von 31 Jahren, wenn zu
diesem Zeitpunkt kein Herausgabean-
trag, der den Anforderungen des § 22 ent -
spricht, vorliegt.

(2) Die Frist nach Abs. 1 beginnt in den
Fällen

1. des § 382 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs mit dem Zeit punkt, in dem die
Gläubigerin oder der Gläubiger die
Anzeige von der Hinterlegung emp-
fangen hat, oder, falls die Anzeige un-
tunlich war und deshalb unterblie ben
ist, mit der Hinterlegung,

2. des § 1171 Abs. 3 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sowie des § 67 des Geset-
zes über Rechte an eingetragenen
Schiffen und Schiffsbauwerken mit
dem Erlass des Be schlusses, durch den
die Gläubigerin oder der Gläubi ger
mit ihrem oder seinem Recht ausge-
schlossen wird; das Gericht hat den
Ausschließungsbeschluss der Hinterle-
gungsstelle mitzuteilen,

3. des § 117 Abs. 2 Satz 3, des § 124 
Abs. 2 und des § 126 Abs. 2 Satz 1 des
Gesetzes über die Zwangsversteige-
rung und die Zwangsverwaltung mit
der Hinterlegung,

4. des § 120 Abs. 1 Satz 1 und des § 121
Abs. 2 des Geset zes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwal-
tung 

a) mit dem Zeitpunkt, in dem die Be-
dingung eingetre ten ist, unter der
hinterlegt ist,

b) mit Ablauf von zehn Jahren seit der
Hinterlegung, wenn der Eintritt der
Bedingung nicht ermittelt werden
kann. 

Wenn in den Fällen des Satz 1 Nr. 4
Buchst. b die Bedingung erst in einem
späteren Zeitpunkt eintreten konnte, be-
ginnt die Frist mit dem Ablauf von zehn
Jahren seit diesem Zeitpunkt.

§ 29

Erneuter Fristbeginn

Hat eine beteiligte Person innerhalb
der Frist nach § 27 Abs. 1 angezeigt und
nachgewiesen, dass die Gründe für die
Hinterlegung fortbestehen, beginnt die
Frist mit dem Zeit punkt, in dem die An-
zeige eingegangen ist, von Neuem.

§ 30

Verfall der Hinterlegungsmasse

Mit dem Erlöschen des Anspruchs auf
Herausgabe verfällt die Hinterlegungs-
masse dem Land.

SIEBTER TEIL

Hinterlegung in besonderen Fällen

§ 31

Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
einer Stiftung

In Fällen, in denen Gegenstände, die
zu dem Vermögen einer Stiftung gehören,
aufgrund stiftungsrechtlicher Vorschriften
oder Anordnungen hinterlegt sind, ist zur
Herausgabe die Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde der Stiftung erforderlich;
zur Herausgabe von Erträgen bedarf es
dieser Genehmigung nicht. Die Aufsichts-
behörde der Stiftung kann etwas anderes
bestimmen.

§ 32

Übergangsvorschrift

(1) Hinterlegungssachen, die bei In-
krafttreten dieses Gesetzes nach Maßga-
be der Hinterlegungsordnung anhängig
sind, wer den nach Maßgabe dieses Ge-
setzes weitergeführt. Gleiches gilt für an-
hängige Rechtsbehelfe und Rechtsmittel.
Weitere Beschwerden, die bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes anhängig sind, blei-
ben zulässig.
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(2) Abweichend von Abs. 1 richtet sich
die Verzinsung hin terlegten Geldes bis
zum 30. November 2010 nach § 8 der
Hinterlegungsordnung mit der Maßgabe,
dass die Zinsen mit Ablauf des 30. No-
vember 2010 fällig sind.

§ 33

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember
2010 in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2015 außer Kraft.

Artikel 22)

Änderung des 
Hessischen Justizkostengesetzes

Das Hessische Justizkostengesetz vom
15. Mai 1958 (GVBl. S. 60), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 9. Oktober 2009
(GVBl. I S. 396), wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift des Art. 3 werden
die Worte „der Hinterlegungsord-
nung“ durch „des Hinterlegungsge -
setzes“ ersetzt.

2. § 11 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. die Beträge, die bei der Umwechs-
lung von Zahlungsmitteln nach
§ 11 Abs. 2 des Hinterlegungs -
gesetzes vom 8. Oktober 2010
(GVBl. I S. 306) oder bei der Be-
sorgung von Geschäften nach § 14
des Hinterlegungsgesetzes an Kre-
ditinstitute oder an andere Stellen
zu zahlen sind,“. 

3. § 12 Abs. 3 Nr. 6 erhält folgende Fas-
sung:

„6. a) Ist bei Betreuungen aufgrund
gesetzlicher Verpflichtung oder
Anordnung des Betreuungsge-
richts hinterlegt, gilt § 92 
Abs. 1 Satz 1 der Kostenord-
nung in der im Bundesge -
setzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 361-1, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Gesetz
vom 24. September 2009

(BGBl. I S. 3145), entspre-
chend. 

b) Ist bei Vormundschaften, Pfleg-
schaften für Minderjährige und
in den Fällen des § 1667 des
Bürgerlichen Gesetzbuches auf-
grund ge setzlicher Verpflich-
tung oder Anordnung des Fa-
miliengerichts hinterlegt, gilt
Abs. 2 der Vorbemerkung 1.3.1
der Anlage 1 zum Ge setz über
Gerichtskosten in Familiensa-
chen vom 17. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2586, 2666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 
30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2449),
entspre chend.“

4. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1.1 wird die Angabe „(§ 7
Abs. 2 Satz 1 der Hinterlegungsord-
nung)“ durch „(§ 11 Abs. 2 Satz 1
des Hinterlegungsgesetzes)“ er-
setzt. 

b) In Nr. 1.2 wird die Angabe „§ 11
Satz 2 der Hin terlegungsordnung“
durch „§ 15 Abs. 1 Satz 2 des Hin-
terlegungsgesetzes“ ersetzt. 

Artikel 3

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:

1. die Hinterlegungsordnung vom 10. März
1937 (RGBl. I S. 285)3), geändert durch
Gesetz vom 31. Oktober 2001 (GVBl. I 
S. 434),

2. die Verordnung zur Durchführung der
Hinterlegungs ordnung vom 12. März
1937 (RGBl. I S. 296)4) und

3. die Zweite Verordnung zur Durchfüh-
rung der Hinterle gungsordnung vom
24. November 1939 (RGBl. I S. 2300)5).

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember
2010 in Kraft.
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2) Ändert GVBl. II 26-5
3) Hebt auf GVBl. II 234-2
4) Hebt auf GVBl. II 234-3
5) Hebt auf GVBl. II 234-4

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 8. Oktober 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

B o u f f i e r d e r  J u s t i z ,  f ü r  I n t e g r a t i o n  
u n d  E u r o p a

H a h n
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Artikel 11)

Hessisches Gesetz über die Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurinnen

und Vermessungsingenieure 
(HÖbVIngG)

Inhaltsübersicht

Erster Teil

Rechtsstellung, Aufgaben und Zulassung

§ 1 Rechtsstellung, Aufgaben

§ 2 Voraussetzungen für die Zulassung

§ 3 Zulassungsverfahren

Zweiter Teil

Berufsausübung

§ 4 Niederlassung, berufliche Zusam-
menarbeit

§ 5 Rechte und Pflichten, Wahrneh-
mung der Aufgaben

§ 6 Vertretung

§ 7 Kosten

Dritter Teil

Aufsicht

§ 8 Aufsicht

§ 9 Ahndung von Berufspflichtverlet-
zungen

Vierter Teil

Erlöschen der Zulassung, 
Geschäftsabwicklung

§ 10 Erlöschen der Zulassung als Öf-
fentlich bestellte Vermessungsin-
genieurin oder Öffentlich bestellter
Vermessungsingenieur

§ 11 Rücknahme der Zulassung als Öf-
fentlich bestellte Vermessungsin-
genieurin oder Öffentlich bestellter
Vermessungsingenieur

§ 12 Widerruf der Zulassung als Öffent-
lich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder Öffentlich bestellter
Vermessungsingenieur

§ 13 Verzicht auf die Zulassung als Öf-
fentlich bestellte Vermessungsin-
genieurin oder Öffentlich bestellter
Vermessungsingenieur

§ 14 Erlöschen der Befugnis zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung

§ 15 Geschäftsabwicklung

Fünfter Teil

Besondere Vorschriften

§ 16 Berufsausbildung von Fachkräften

§ 17 Beteiligung der Berufsvertretung

§ 18 Ordnungswidrigkeiten

Sechster Teil

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 19 Übergangsvorschriften

§ 20 Erlass von Rechtsverordnungen

§ 21 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1) GVBl. II 363-36

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Hessisches Gesetz 
zur Novellierung des Berufsrechts der Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure

Vom 6. Oktober 2010

Erster Teil

Rechtsstellung, Aufgaben und Zulassung

§ 1

Rechtsstellung, Aufgaben

(1) Die Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und Vermessungs-
ingenieure sind nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des
Hessischen Vermessungs- und Geoinfor-
mationsgesetzes vom 6. September 2007
(GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 6. Oktober 2010 (GVBl. I 
S. 313), mit öffentlichen Aufgaben des
Vermessungswesens beliehen und üben
hoheitliche Tätigkeiten aus. Ihr Beruf ist
kein Gewerbe.

(2) Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurin oder Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur ist, wer als solche
oder solcher zugelassen ist.

§ 2

Voraussetzungen für die Zulassung

(1) Als Öffentlich bestellte Vermes-
sungsingenieurin oder Öffentlich bestell-
ter Vermessungsingenieur wird auf
schriftlichen Antrag zugelassen, wer

1. die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
besitzt,

2. das Abschlusszeugnis eines Studiums
mit einer Regelstudienzeit von mindes-
tens drei Jahren besitzt, das zur Ein-
stellung in den Vorbereitungsdienst für
die Laufbahn des höheren technischen
Verwaltungsdienstes in der Fachrich-
tung Vermessungs- und Liegenschafts-
wesen oder des gehobenen vermes-
sungstechnischen Dienstes des Landes
Hessen qualifiziert,



3. unter Ablegen der Laufbahnprüfung

a) die Befähigung zum höheren tech-
nischen Verwaltungsdienst in der
Fachrichtung Vermessungs- und
Liegenschaftswesen oder

b) die Befähigung zum gehobenen
vermessungstechnischen Dienst

erworben hat,

4. nach dem Erwerb der Befähigung

a) im Falle der Nr. 3 Buchst. a mindes-
tens zwei Jahre,

b) im Falle der Nr. 3 Buchst. b mindes-
tens vier Jahre

im Land Hessen bei einer Behörde
oder Person nach § 15 des Hessischen
Vermessungs- und Geoinformationsge-
setzes hauptsächlich mit der Ausfüh-
rung von Liegenschaftsvermessungen,
Grenzfeststellungen und Abmarkun-
gen beschäftigt gewesen ist,

5. die erforderliche Eignung und Zuver-
lässigkeit besitzt,

6. den Beruf selbstständig und eigenver-
antwortlich ausüben kann,

7. einer freiberuflichen Tätigkeit auf dem
Gebiet des Vermessungs- und Geoin-
formationswesens nachgeht und 

8. in keinem anderen Land der Bundes-
republik Deutschland bereits als 
Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur zugelassen ist.

(2) Die Beschäftigung nach Abs. 1 
Nr. 4 soll bis zu einem Zeitpunkt gedauert
haben, der höchstens fünf Jahre vor der
Stellung des Antrags nach Abs. 1 liegt.
Mindestens acht Monate dieser Beschäfti-
gung sollen bei einer Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieurin oder einem 
Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieur abgeleistet worden sein. Dabei soll
die Antragstellerin oder der Antragsteller
auch Fähigkeiten und Kenntnisse zur
Führung einer Geschäftsstelle einer 
Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieurin oder eines Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieurs erworben haben.

(3) Die nach Abs. 1 Nr. 5 erforderliche
Eignung und Zuverlässigkeit ist insbeson-
dere dann nicht gegeben, wenn die An-
tragstellerin oder der Antragsteller

1. nach einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts oder des Hessi-
schen Staatsgerichtshofs ein Grund-
recht verwirkt hat oder die freiheitli-
che demokratische Grundordnung in
strafbarer Weise bekämpft,

2. im Strafverfahren zu einer Strafe ver-
urteilt worden ist, aufgrund der eine
Beamtin oder ein Beamter die Beam-
tenrechte verlieren würde,

3. als Beamtin oder Beamter im Wege des
Disziplinarverfahrens aus dem Dienst
entfernt worden ist oder aus einem Ar-
beitsverhältnis durch Kündigung aus
einem wichtigen Grund ausgeschieden
ist, der bei Beamtinnen und Beamten

zur Entfernung aus dem Dienst führen
würde, oder 

4. in Vermögensverfall geraten ist; ein
Vermögensverfall wird vermutet, wenn
ein Insolvenzverfahren über ihr oder
sein Vermögen eröffnet oder sie oder
er in das vom Insolvenzgericht nach 
§ 26 Abs. 2 der Insolvenzordnung vom
5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2355), oder
vom Vollstreckungsgericht nach § 915
der Zivilprozessordnung zu führende
Verzeichnis eingetragen ist.

§ 3

Zulassungsverfahren

(1) Über den Antrag nach § 2 Abs. 1
entscheidet die obere Kataster- und Ver-
messungsbehörde (Zulassungsbehörde).
Dem Antrag sind Nachweise und Erklä-
rungen beizufügen, die das Vorliegen der
Zulassungsvoraussetzungen nach § 2 be-
legen.

(2) Die Zulassung als Öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieurin oder Öf-
fentlich bestellter Vermessungsingenieur
erfolgt durch Aushändigung einer Zulas-
sungsurkunde und gilt für das Gebiet des
Landes Hessen. Sie wird mit dem in der
Zulassungsurkunde angegebenen Datum,
frühestens mit der Aushändigung der Ur-
kunde wirksam und berechtigt zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung „Öffentlich
bestellte Vermessungsingenieurin“ oder
„Öffentlich bestellter Vermessungsinge-
nieur“.

(3) Die Antragstellerin oder der An-
tragsteller hat vor der Aushändigung der
Zulassungsurkunde einen Eid zu leisten.
§ 72 Abs. 1 bis 3 des Hessischen Beam-
tengesetzes in der Fassung vom 11. Janu-
ar 1989 (GVBl. I S. 26), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26. März 2010
(GVBl. I S. 114), gilt entsprechend.

Zweiter Teil

Berufsausübung

§ 4

Niederlassung, 
berufliche Zusammenarbeit

(1) Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
re errichten zur Ausübung ihres Berufs 
eine Geschäftsstelle an einem von ihnen
selbst gewählten Niederlassungsort in
Hessen. Zweigstellen sind unzulässig.

(2) Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
re dürfen sich mit anderen Personen ge-
sellschaftsrechtlich zusammenschließen,
wenn ihre selbstständige, eigenverant-
wortliche und unparteiische Berufsaus-
übung im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 ge-
wahrt bleibt. Die Rechte und Pflichten der
Gesellschafterinnen und Gesellschafter
sind dabei in schriftlicher Form vertrag-
lich zu regeln.
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(3) Der Abschluss und die Änderung
einer Vereinbarung nach Abs. 2 Satz 2
sind der Zulassungsbehörde unter Vorla-
ge der vertraglichen Regelungen unver-
züglich anzuzeigen.

§ 5

Rechte und Pflichten, 
Wahrnehmung der Aufgaben

(1) Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
re üben ihren Beruf selbstständig, eigen-
verantwortlich, unparteiisch und unter
sachgemäßer Beratung der Beteiligten
aus. Ihr Verhalten muss das Vertrauen
rechtfertigen, das ihnen von der Öffent-
lichkeit als beliehene Person entgegenge-
bracht wird.

(2) Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
re werden nur auf Antrag tätig, soweit
durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
Anträge dürfen nur aus wichtigem Grund
abgelehnt werden. Die Aufgaben nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 werden unter Beachtung
der geltenden Rechtsvorschriften gewis-
senhaft und sachgemäß erledigt. Im Rah-
men ihrer öffentlichen Aufgabenwahr-
nehmung führen die Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieurinnen und Vermes-
sungsingenieure das kleine Landessiegel.

(3) Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
re sind verpflichtet, sich gegen Haft-
pflichtgefahren, die sich aus ihrer Berufs-
tätigkeit ergeben, ausreichend zu versi-
chern. Der Beginn und die Änderung des
Versicherungsschutzes sind der Zulas-
sungsbehörde unverzüglich unter Vorlage
des Versicherungsvertrages anzuzeigen.
Zuständige Stelle nach § 117 Abs. 2 Satz 1
und 4 des Versicherungsvertragsgesetzes
vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. April 2010 (BGBl. I S. 410), ist die Zu-
lassungsbehörde. Durch Rechtsverord-
nung können nähere Regelungen über
die Art, den Inhalt und den Umfang des
Versicherungsschutzes getroffen werden.

(4) Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
re sind verpflichtet, über Angelegenhei-
ten, die ihnen in Ausübung ihres Berufs
anvertraut oder sonst bekannt werden,
Schweigen zu bewahren, soweit sie nicht
von der Schweigepflicht nach Satz 2 be-
freit sind. Die Beteiligten oder die Zulas-
sungsbehörde können von der Schweige-
pflicht befreien, die Zulassungsbehörde
jedoch nur, wenn ein öffentliches Interes-
se an der Befreiung vorliegt. Die Pflicht
zur Verschwiegenheit bleibt auch beste-
hen, wenn die Zulassung als Öffentlich
bestellte Vermessungsingenieurin oder
Öffentlich bestellter Vermessungsinge-
nieur erlischt. Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieurinnen und Vermes-
sungsingenieure haben die von ihnen
nach Abs. 8 eingesetzten Fachkräfte nach
§ 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 
2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), geän-
dert durch Gesetz vom 15. August 1974

(BGBl. I S. 1942), förmlich zu verpflichten.
Hierbei ist auf die Verschwiegenheits-
pflicht nach Satz 1 bis 3 besonders hinzu-
weisen.

(5) Soweit Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass die Zulassungsvoraus-
setzungen nach § 2 nicht mehr vorliegen,
erteilen die Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und Vermessungs-
ingenieure der Zulassungsbehörde auf
Verlangen darüber Auskunft. Für die
Ausübung der Aufsicht nach § 8 Abs. 1
gewähren sie der Zulassungsbehörde
nach vorheriger Anmeldung den Zutritt
zur Geschäftsstelle sowie die Einsicht in
die im Rahmen der Berufsausübung ent-
standenen Akten und Unterlagen.

(6) Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
re wenden zur Gewährleistung einer ord-
nungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung
dem Stand der Technik entsprechende
Liegenschaftsvermessungsmethoden an
und unterstützen die zur Fortführung des
Liegenschaftskatasters erforderlichen ak-
tuellen Standards. Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieurinnen und Vermes-
sungsingenieure sind verpflichtet, sich re-
gelmäßig beruflich fortzubilden.

(7) Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
re dürfen neben ihrer freiberuflichen Tä-
tigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 und der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 1
Abs. 1 Satz 1 weiteren beruflichen Tätig-
keiten nachgehen, wenn ihre selbststän-
dige, eigenverantwortliche und unpar-
teiische Berufsausübung im Sinne des
Abs. 1 Satz 1 gewahrt bleibt. Die Aufnah-
me einer weiteren beruflichen Tätigkeit
nach Satz 1 ist der Zulassungsbehörde
anzuzeigen.

(8) Zur Erfüllung der Aufgaben nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 können Öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieurinnen und
Vermessungsingenieure geeignete Fach-
kräfte einsetzen, wenn ihre selbstständige
und eigenverantwortliche Berufsaus-
übung im Sinne des Abs. 1 Satz 1 ge-
wahrt bleibt. Die Fachkräfte müssen ins-
besondere dem uneingeschränkten Di-
rektionsrecht der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieurin oder des Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieurs
unterstehen. Durch Rechtsverordnung
können nähere Regelungen über die be-
rufliche Qualifikation und die zulässige
Anzahl der eingesetzten Fachkräfte ge-
troffen werden.

(9) Den Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und Vermessungs-
ingenieuren ist Werbung erlaubt, soweit
sie die Öffentlichkeit in Form, Inhalt und
Umfang sachlich über die berufliche 
Tätigkeit unterrichtet und nicht auf die
Erteilung eines Auftrags im Einzelfall ge-
richtet ist.

§ 6

Vertretung

(1) Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
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re stellen ihre Vertretung für den Fall si-
cher, dass sie länger als zwei Wochen ver-
hindert sind, ihren Beruf auszuüben. Mit
der Vertretung darf nur beauftragt wer-
den, wer

1. als Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurin oder Öffentlich bestellter
Vermessungsingenieur im Land Hes-
sen zugelassen ist oder 

2. die Zulassungsvoraussetzungen nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 erfüllt.

(2) Soll eine Person nach Abs. 1 Satz 2
Nr. 2 erstmalig mit einer Vertretung be-
auftragt werden, wird sie von der Zulas-
sungsbehörde als Vertreterin oder Vertre-
ter bestellt und entsprechend § 72 Abs. 1
bis 3 des Hessischen Beamtengesetzes
vereidigt.

(3) In den Fällen, in denen die Vertre-
tung nach Abs. 1 Satz 1 nicht sicherge-
stellt ist, kann die Zulassungsbehörde 
eine Vertreterin oder einen Vertreter von
Amts wegen bestellen. Die Öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieurin oder der
Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieur zahlen der von Amts wegen bestell-
ten Vertretung eine angemessene Vergü-
tung.

(4) Die mit der Vertretung beauftragte
Person handelt bei der Ausübung der
Vertretung im Namen und für Rechnung
der vertretenen Person. Sie fügt ihrer Un-
terschrift einen sie als Vertreterin oder
Vertreter kennzeichnenden Zusatz bei
und benutzt das Siegel der vertretenen
Person. Auf die Vertreterinnen und Ver-
treter sind für die Dauer der Vertretung
die für die Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und Vermessungs-
ingenieure geltenden Vorschriften mit
Ausnahme des § 5 Abs. 3 entsprechend
anzuwenden.

(5) Für eine Amtspflichtverletzung der
Vertreterin oder des Vertreters haftet die
Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder der Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieur neben der Vertreterin
oder dem Vertreter als Gesamtschuldner.

§ 7

Kosten

Die Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen und Vermessungsinge-
nieure erheben für ihre Amtshandlungen
Kosten (Gebühren und Auslagen) nach
dem Hessischen Verwaltungskostenge-
setz in der Fassung vom 12. Januar 2004
(GVBl. I S. 36), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 9. Juli 2009 (GVBl. I S. 253),
in der jeweils geltenden Fassung.

Dritter Teil

Aufsicht

§ 8

Aufsicht

(1) Die Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und Vermessungs-

ingenieure unterstehen der Dienst- und
Fachaufsicht der Zulassungsbehörde.

(2) Die Zulassungsbehörde gewährt
den Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
ren auf deren Verlangen Einsicht in die
über sie geführten Personalakten.

§ 9

Ahndung von Berufspflichtverletzungen

(1) Die Zulassungsbehörde kann ge-
gen Öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieurinnen und Vermessungsingenieu-
re, die schuldhaft die ihnen obliegenden
Berufspflichten verletzt haben,

1. einen Verweis aussprechen, 

2. eine Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Euro festsetzen oder

3. die Zulassung als Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieurin oder Öffent-
lich bestellter Vermessungsingenieur
widerrufen.

Der Bescheid der Zulassungsbehörde
nach Satz 1 ist schriftlich zu begründen,
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen und zuzustellen. Vor der Entschei-
dung ist die betroffene Öffentlich bestell-
te Vermessungsingenieurin oder der be-
troffene Öffentlich bestellte Vermessungs-
ingenieur anzuhören.

(2) Sind seit der Berufspflichtverlet-
zung mehr als zwei Jahre vergangen, darf
ein Verweis nicht mehr ausgesprochen
werden. Sind seit der Berufspflichtverlet-
zung mehr als fünf Jahre vergangen, darf
eine Geldbuße nicht mehr festgesetzt
werden. Die Fristen sind für die Dauer 
eines auf eine Maßnahme nach Abs. 1
Satz 1 bezogenen Widerspruchsverfah-
rens oder verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens gehemmt.

Vierter Teil

Erlöschen der Zulassung, 
Geschäftsabwicklung

§ 10

Erlöschen der Zulassung als 
Öffentlich bestellte Vermessungs-

ingenieurin oder Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur

Die Zulassung als Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieurin oder Öffentlich
bestellter Vermessungsingenieur erlischt
mit

1. der Rücknahme der Zulassung als 
Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur (§ 11),

2. dem Widerruf der Zulassung als 
Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur (§ 12),

3. dem Verzicht auf die Zulassung als 
Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
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nieurin oder Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur (§ 13) oder

4. dem Tod.

§ 11

Rücknahme der Zulassung als 
Öffentlich bestellte Vermessungs-

ingenieurin oder Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur

Die Zulassung als Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieurin oder Öffentlich
bestellter Vermessungsingenieur nach § 3
Abs. 2 ist mit Wirkung für die Zukunft zu-
rückzunehmen, wenn Tatsachen nach-
träglich bekannt werden, bei deren
Kenntnis die Zulassung hätte versagt
werden müssen. Von der Rücknahme der
Zulassung kann abgesehen werden,
wenn die Gründe, aus denen die Zulas-
sung hätte versagt werden müssen, nicht
mehr bestehen. Im Übrigen bleibt § 48
des Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes unberührt.

§ 12

Widerruf der Zulassung als 
Öffentlich bestellte Vermessungs-

ingenieurin oder Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur

(1) Die Zulassung als Öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieurin oder Öf-
fentlich bestellter Vermessungsingenieur
nach § 3 Abs. 2 ist mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen, wenn 

1. nachträglich Tatsachen eintreten, auf-
grund derer die Zulassungsbehörde
berechtigt gewesen wäre, die Zulas-
sung zu versagen oder

2. die Öffentlich bestellte Vermessungs-
ingenieurin oder der Öffentlich bestell-
te Vermessungsingenieur entgegen § 5
Abs. 3 Satz 1 sich nicht ausreichend
gegen Haftpflichtgefahren versichert.

(2) Die Zulassung als Öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieurin oder 
Öffentlich bestellter Vermessungsinge-
nieur nach § 3 Abs. 2 kann mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden, wenn
die Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder der Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieur

1. sich mit anderen Personen entgegen 
§ 4 Abs. 2 Satz 1 gesellschaftsrechtlich
zusammenschließt oder 

2. einer weiteren beruflichen Tätigkeit
entgegen § 5 Abs. 7 Satz 1 nachgeht.

(3) Im Übrigen bleibt § 49 des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes un-
berührt.

§ 13

Verzicht auf die Zulassung als 
Öffentlich bestellte Vermessungs-

ingenieurin oder Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur

Die Zulassung als Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieurin oder Öffentlich

bestellter Vermessungsingenieur nach § 3
Abs. 2 ist mit Wirkung für die Zukunft
aufzuheben, wenn die betroffene Öffent-
lich bestellte Vermessungsingenieurin
oder der betroffene Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieur dies bei der Zulas-
sungsbehörde schriftlich beantragt und
die von der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller begonnenen Verwaltungsver-
fahren ordnungsgemäß zu Ende geführt
sind. In begründeten Ausnahmefällen
kann die Zulassung als Öffentlich bestell-
te Vermessungsingenieurin oder Öffent-
lich bestellter Vermessungsingenieur
nach § 3 Abs. 2 abweichend von Satz 1
mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben
werden, wenn die von der Antragstellerin
oder dem Antragsteller begonnenen Ver-
waltungsverfahren noch nicht ordnungs-
gemäß zu Ende geführt sind.

§ 14

Erlöschen der Befugnis zur Führung 
der Berufsbezeichnung

(1) Mit dem Erlöschen der Zulassung
als Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur nach § 10 endet die Be-
fugnis, die Berufsbezeichnung „Öffentlich
bestellte Vermessungsingenieurin“ oder
„Öffentlich bestellter Vermessungsinge-
nieur“ nach § 3 Abs. 2 Satz 2 zu führen.
Die Berufsbezeichnung darf auch nicht
mit einem Zusatz, der auf die frühere Be-
fugnis hinweist, geführt werden.

(2) Die Zulassungsbehörde kann einer
nach § 3 Abs. 2 zugelassenen Person, die
wegen hohen Alters oder wegen körperli-
cher Leiden nach § 13 auf die Rechte aus
der Zulassung als Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieurin oder Öffentlich be-
stellter Vermessungsingenieur verzichtet,
die Erlaubnis erteilen, die Berufsbezeich-
nung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 mit dem Zu-
satz „im Ruhestand“ weiterzuführen.

(3) Die Zulassungsbehörde kann die
Erlaubnis nach Abs. 2 widerrufen, wenn
nachträglich Tatsachen bekannt werden
oder eintreten, die bei einer Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieurin oder
einem Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieur die Rücknahme oder den 
Widerruf der Zulassung als Öffentlich 
bestellte Vermessungsingenieurin oder
Öffentlich bestellter Vermessungsinge-
nieur nach sich ziehen würden.

§ 15

Geschäftsabwicklung

(1) Liegen nach dem Erlöschen der Zu-
lassung als Öffentlich bestellte Vermes-
sungsingenieurin oder Öffentlich bestell-
ter Vermessungsingenieur nach § 9 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 oder § 10 noch nicht abge-
schlossene Verwaltungsverfahren vor, 
beauftragt die Zulassungsbehörde eine
Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin, einen Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieur oder eine untere Ka-
taster- und Vermessungsbehörde mit der
Abwicklung der Geschäfte.
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(2) Die mit der Abwicklung der Ge-
schäfte beauftragte Person oder Behörde
führt die von der Person, deren Zulassung
als Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur erloschen ist, noch nicht
abgeschlossenen Verwaltungsverfahren
im eigenen Namen zu Ende und erhebt
die noch nicht festgesetzten Kosten. Vor-
schüsse oder Abschlagszahlungen, die an
die Person, deren Zulassung als Öffent-
lich bestellte Vermessungsingenieurin
oder Öffentlich bestellter Vermessungsin-
genieur erloschen ist, geleistet wurden,
werden angerechnet. Kosten, die nach
der Beauftragung nach Abs. 1 fällig wer-
den, stehen der mit der Abwicklung der
Geschäfte beauftragten Person oder Be-
hörde in dem Maße zu, wie es ihrem An-
teil an den Aufwendungen für die Amts-
handlungen entspricht. Von der mit der
Abwicklung der Geschäfte beauftragten
Person oder Behörde vereinnahmte Kos-
ten, die der Person, deren Zulassung als
Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur erloschen ist, oder deren
Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnach-
folgern zustehen, werden den Berechtig-
ten von der mit der Abwicklung der Ge-
schäfte beauftragten Person oder Behörde
erstattet.

(3) Die Person, deren Zulassung als 
Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur erloschen ist, oder deren
Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnach-
folger stellen der mit der Abwicklung der
Geschäfte beauftragten Person oder Be-
hörde alle Informationen und Unterlagen
bereit, die zur Abwicklung erforderlich
sind. 

(4) Nach dem Erlöschen der Zulassung
als Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieurin oder Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur verbleiben die bei der Be-
rufsausübung entstandenen Unterlagen
bei der Zulassungsbehörde. Die Zulas-
sungsbehörde kann die Verwahrung der
Unterlagen einer unteren Kataster- und
Vermessungsbehörde, einer Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieurin oder
einem Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieur übertragen.

Fünfter Teil

Besondere Vorschriften

§ 16

Berufsausbildung von Fachkräften

Die Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen und Vermessungsinge-
nieure sollen sich in angemessenem Um-
fang an der Ausbildung vermessungs-
technischer Fachkräfte beteiligen.

§ 17

Beteiligung der Berufsvertretung

Die Berufsvertretung der Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieurinnen
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und Vermessungsingenieure wird an der
Vorbereitung der Rechtsvorschriften be-
teiligt, die den Status der Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieurinnen und
Vermessungsingenieure berühren.

§ 18

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer die
Berufsbezeichnung „Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieurin“ oder „Öffent-
lich bestellter Vermessungsingenieur“
unbefugt führt. Die Ordnungswidrigkeit
kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro geahndet werden.

(2) Verwaltungsbehörde nach § 36
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 603), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2353), ist die Zulassungsbehör-
de.

Sechster Teil

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 19

Übergangsvorschriften

(1) Die nach bisherigem Recht in Hes-
sen zugelassenen Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieurinnen und Vermes-
sungsingenieure gelten als nach diesem
Gesetz zugelassen.

(2) Die nach bisherigem Recht bestell-
ten Vertreterinnen und Vertreter oder mit
der Abwicklung der Geschäfte beauftrag-
ten Personen gelten als nach diesem Ge-
setz bestellt oder beauftragt.

§ 20

Erlass von Rechtsverordnungen

Die Rechtsverordnungen zur Durch-
führung dieses Gesetzes erlässt die für
das Vermessungswesen zuständige Minis -
terin oder der hierfür zuständige Minister.

§ 21

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2011
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2015 außer Kraft.

Artikel 22)

Änderung der Verwaltungskosten-
ordnung für den Geschäftsbereich des
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr 

und Landesentwicklung

Die Anlage zu § 1 der Verwaltungs-
kostenordnung für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung vom 19. März
2004 (GVBl. I S. 114), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 24. Dezember
2009 (GVBl. I S. 766), wird wie folgt geän-
dert:

2) Ändert GVBl. II 305-60
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1. Die Nr. 121 bis 1214 werden durch die folgenden Nr. 121 bis 1212 ersetzt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

121 Vermessung

Amtshandlungen nach dem Hessischen 
Gesetz über die Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieurinnen und Vermessungs-
ingenieure (HÖbVIngG)

1211 Zulassung nach § 3 Abs. 2 HÖbVIngG als je Antrag 1 100
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin 
oder Öffentlich bestellter Vermessungsinge-
nieur

1212 Bestellung einer Vertreterin oder eines je Antrag 300
Vertreters nach § 6 Abs. 2 HÖbVIngG

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

701 Für Leistungen der Kataster- und Vermes-
sungsbehörden und der in Hessen zugelas-
senen Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen und Vermessungsingenieure 
sind Kosten nach dieser Hauptgruppe zu 
erheben.

2. Die Nr. 701 erhält folgende Fassung:

Artikel 33)

Änderung des Hessischen Vermessungs-
und Geoinformationsgesetzes

In § 4 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen
Vermessungs- und Geoinformationsgeset-
zes vom 6. September 2007 (GVBl. I
S. 548), geändert durch Gesetz vom 
4. März 2010 (GVBl. I S. 72), wird die An-
gabe „der Hessischen Berufsordnung der
Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieure vom 21. Oktober 1975 (GVBl. I 
S. 236), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 548),“
durch die Angabe „dem Hessischen Ge-
setz über die Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieurinnen und Vermes-
sungsingenieure vom 6. Oktober 2010
(GVBl. I S. 313)“ ersetzt.

Artikel 44)

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung zur Durchführung der
Hessischen Berufsordnung der Öffentlich

bestellten Vermessungsingenieure vom
27. November 2001 (GVBl. I S. 547), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 6. Sep-
tember 2007 (GVBl. I S. 548), wird aufge-
hoben.

Artikel 5

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die
Befugnis der zuständigen Stelle, diese
Rechtsverordnungen künftig zu ändern
oder aufzuheben, unberührt. 

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2011
in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 6. Oktober 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d  
L a n d e s e n t w i c k l u n g  

P o s c h
3) Ändert GVBl. II 363-34
4) Hebt auf GVBl. II 363-32
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Artikel 1

Das Gesetz zur Stärkung von inner-
städtischen Geschäftsquartieren vom 
21. Dezember 2005 (GVBl. I S. 867) wird
wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

„Die Gemeinde teilt dem Aufga-
benträger die ihr vorliegenden Da-
ten zur Gesamthöhe der Einheits-
werte im geplanten Innovationsbe-
reich und die ihr bekannten An-
schriften der Grundstückseigentü-
mer mit, wenn das berechtigte Inte-
resse für die Einrichtung eines 
Innovationsbereiches durch ein ers-
tes Maßnahmenkonzept dargelegt
wird.“

b) In Abs. 8 wird das Wort „Aufsichts-
behörde“ durch „Gemeinde“ er-
setzt.

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe 
„20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3794, 3807)“ durch „24. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 3018)“
ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Übersteigt der Einheitswert
eines Grundstücks den Mittel-
wert der im Innovationsbereich
festgestellten Einheitswerte um
mindestens das Doppelte, re-
duziert sich der Hebesatz 

1. für den das Doppelte bis
zum Fünffachen des Mittel-
wertes der Einheitswerte
übersteigenden Teil um 50
vom Hundert,

2. für den das Fünffache bis
zum Zehnfachen des Mittel-
wertes der Einheitswerte
übersteigenden Teil um 75
vom Hundert,

3. für den das Zehnfache des
Mittelwertes der Einheits-
werte übersteigenden Teil
um 90 vom Hundert.“

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Gehört ein Grundstück zu
mehreren Innovationsbereichen
oder liegt ein Grundstück nur mit
einem Teil innerhalb eines Innova-
tionsbereichs, besteht die Abgaben-
pflicht in jedem Innovationsbereich
nur in der dem jeweiligen Grund-
stücksanteil entsprechenden Höhe.
Der berücksichtigungsfähige Anteil
des Einheitswertes ermittelt sich
aus dem Verhältnis der einbezoge-
nen Grundstücksfläche zur gesam-
ten Fläche des Grundstücks.“

c) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Gemeinde kann Grund-
stückseigentümer von der Abga-
benpflicht ganz oder teilweise be-
freien, wenn

1. eine bauliche Nutzung des
Grundstücks nicht oder nur zu
Zwecken des Gemeinbedarfs
möglich ist oder die Heranzie-
hung zu den Abgaben vor dem
Hintergrund der tatsächlichen
Grundstücksnutzung eine un-
verhältnismäßige Härte darstellt
oder die wirtschaftliche Existenz
des Abgabepflichtigen nach-
weislich gefährdet ist oder

2. wenn das Grundstück aus-
schließlich zu Wohnzwecken ge-
nutzt wird.

Für gemischt genutzte Grundstücke
gilt Satz 1 Nr. 2 für die ausschließ-
lich zu Wohnzwecken genutzten
Anteile entsprechend.“

d) Dem Abs. 5 werden folgende Sätze
angefügt:

„Für die Festsetzung der Abgabe
nach Abs. 1 und 2 sind jeweils die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Satzung nach § 3 oder der Ver-
längerung der Laufzeit einer Sat-
zung nach § 9 Abs. 3 vorliegenden
Verhältnisse maßgebend. Ändert
sich während der Geltungsdauer
der Satzung der Einheitswert, wirkt
sich dies nicht auf die Höhe der Ab-
gabe aus. § 11 Abs. 7 des Gesetzes
über kommunale Abgaben vom 
17. März 1970 (GVBl. I S. 225), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54), gilt
entsprechend.“

3. In § 10 Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl
„2010“ durch „2015“ ersetzt.*) Ändert GVBl. II 50-41

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Stärkung von 

innerstädtischen Geschäftsquartieren 
(INGE)*)

Vom 29. September 2010
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Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 6. Oktober 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d  
L a n d e s e n t w i c k l u n g  

P o s c h
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Aufgrund des § 16 Abs. 3 des Hessi-
schen Ausführungsgesetzes zum Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz in der
Fassung vom 20. Juli 2004 (GVBl. I 
S. 252), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 121), wird
verordnet:

§ 1

Die Bestimmung von Einzugsberei-
chen unter Nr. 3.5.3 des als Anlage beige-
fügten Auszuges aus dem Abfallwirt-

schaftsplan Hessen vom 1. Juli 2010 wird
allgemein verbindlich festgestellt.

§ 2

Die Abfallwirtschaftsplan-Verordnung
vom 12. Mai 2005 (GVBl. I S. 350)1) wird
aufgehoben.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.

*) GVBl. II 89-35
1) Hebt auf GVBl. II 89-30

Verordnung 
über die Allgemeinverbindlichkeit des Abfallwirtschaftsplanes Hessen 

(Abfallwirtschaftsplan-Verordnung)*)

Vom 30. August 2010

Wiesbaden, den 30. August 2010

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  M i n i s t e r i n  f ü r  U m w e l t ,

K o c h E n e r g i e ,  L a n d w i r t s c h a f t
u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

L a u t e n s c h l ä g e r

Anlage

zur Verordnung über die Allgemeinverbindlichkeit des Abfallwirtschaftsplanes Hessen
– Abfallwirtschaftsplanverordnung –

Auszug aus dem Abfallwirtschaftsplan Hessen vom 1. Juli 2010

– Siedlungsabfälle und industrielle Abfälle – 

3.5.3 Bestimmung von Einzugsbereichen

Gemäß § 29 Abs. 1 Satz 4 KrW-/AbfG in Verbindung mit § 16 Abs. 4 HAKA wird fol-
gendes festgelegt:

Die Andienungspflichtigen nach § 12 Abs. 1 und § 4 Abs. 4 HAKA haben sich für die
Beseitigung von gefährlichen Abfällen, mit Ausnahme oberirdisch abzulagernder Ab-
fälle, unter Beachtung des Andienungs- und Zuweisungsverfahrens der nachfolgend
genannten Anlagen der HIM GmbH oder K+S Aktiengesellschaft zu bedienen, es sei
denn, die Abfälle können in den betreffenden Anlagen nicht beseitigt werden:

– Verbrennungsanlage und thermische Emulsionstrennanlage Biebesheim am Rhein

– chemisch-physikalische Behandlungsanlage Frankfurt am Main

– chemisch-physikalische Behandlungsanlage und Emulsionstrennanlage Kassel

– Untertage-Deponie Herfa-Neurode.

Anlage
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Aufgrund des § 2a Abs. 3 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes in der Fassung
vom 25. Februar 1998 (GVBl. I S. 50), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 26. März
2010 (GVBl. I S. 114), wird im Einverneh-
men mit dem Minister des Innern und für
Sport verordnet:

Artikel 1

Die Hochschul-Leistungsbezügeverord-
nung vom 4. Februar 2005 (GVBl. I 
S. 92) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird nach der Angabe „§ 33 des
Bundesbesoldungsgesetzes“ die Anga-
be „in der Fassung vom 6. August
2002 (BGBl. I S. 3022) in der am 

31. August 2006 geltenden Fassung“
eingefügt.

2. In § 7 Abs. 1 wird die Angabe „§ 42
Abs. 7 des Hessischen Hochschulge-
setzes“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 7
des Hessischen Hochschulgesetzes
vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I 
S. 666)“ ersetzt.

3. In § 10 wird die Zahl „2010“ durch die
Zahl „2015“ ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Verordnung 
zur Änderung der Hochschul-Leistungsbezügeverordnung*)

Vom 22. September 2010

Wiesbaden, den 22. September 2010

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

K ü h n e - H ö r m a n n

*) Ändert GVBl. II 323-137
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*) GVBl. II Anhang Staatsverträge

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Staatsvertrages über die Einrichtung eines 

nationalen Mechanismus aller Länder nach Artikel 3 des Fakultativprotokolls 
vom 18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 

gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe*)

Vom 22. September 2010

Wiesbaden, den 22. September 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zu dem
Staatsvertrag über die Einrichtung eines
nationalen Mechanismus aller Länder
nach Artikel 3 des Fakultativprotokolls
vom 18. Dezember 2002 zu dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen gegen
Folter und andere grausame, unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe vom 24. November 2009 (GVBl. I 
S. 418) wird hiermit bekannt gegeben,
dass der Staatsvertrag nach seinem Arti-
kel 11 Satz 2 am 1. September 2010 in
Kraft getreten ist.
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